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RS OGH 1977/3/21 Bkd56/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.03.1977

Norm

DSt 1872 §2 A

Rechtssatz

Die Verletzung kollegialer Rücksichten an sich ist noch kein Disziplinarfall, es sei denn, daß die Rücksichtslosigkeit so

weit geht, daß sie gegen die guten Sitten verstößt.
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